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Anl age B

LEHRLINGSPARLAMENT

Der Ausschuss des Lehrlingsparlaments hält

2016. um 10.30 Uhr im Lokal Vl Sitzung.

TAGESORDNUNG

1.) Gesetzesvorlage (3. der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch

geändert wird (Hate Speech-Gesetz).

Wien, 2016 11 11

Mag. Martin Peyerl

Obmann

Aviso

Es ist in Aussicht genommen, diese Sitzung um 1 1.00 Uhr zu unterbrechen und um

1 3.30 Uhr fortzusetzen.



rvon' & ) 11

::,.'

zur Gesetzesvorlage Nr. 3 der Beilagen des Lehrlingsparlaments betreffend ein

Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch (Hate Speech-Gesetz) geändert wird.

Der im Titel bezeichnete Gesetzantrag wird wie folgt geändert:

S 253 samt Überschrift lautet;

,,Verhetzung*
,,$ 283. (1) Wer öffentlichzu Gewalt gegen Menschen

1. aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, Hautfarbe, Sprache oder
Staatsangehörigkeit,

2. aufgrund ihrer Religion oder Weltanschauung,
3. aufgrund ihres Geschlechts, ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung,
4. mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung,
5. oder anderer besonderer Merkmale

AuffordeoderzuHassgegensieaufstac1relt,istmit
Geidstrafe bis 2u720 Tagessätzen oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) V/er diese Taten in einern Druckwerk, im Rundfunk oder über das Internet begeht

oder weiterverbreitet, sodass sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich werden, ist mit
Geldstrafe bis zu 7100 Tagessätzen oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

Ebenso ist zu bestrafen, wer diese Taten als Person des öffentlichen Lebens oder als

Lehre#in begeht."
i;- C.,l t*i,t:t '

Begründung:

Mit dieser Anderung soll verhindert werden, dass nur bestimmte Gruppen gegen

Verhetzung geschützt sind.

Offentlichkeit besteht schon bei einer kleinen Gruppe von Personen, vor allem auch

dann, wenn Unbekannte dabei sind.

Personen, die einen besonderen Einfluss auf andere ausüben können, wie

Lehrer/innen, Politiker/innen oder Prominente sollen höher bestraft werden können, da

sie viel größeren Einfluss ausüben können.
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zur Gesetzesvorlage Nr. 3 der Beilagen des Lehrlingsparlaments betreffend ein

Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch (Hate Speech-Gesetz) geändert wird.

Der im Titel bezeichnete Gesetzantrag wird wie folgt geändert.

S 283 samt Überschrift lautet;

,,Verhetzung"
,,$ 283. (1) Wer öffentiich zu Gewalt gegen Menschen

1. aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, Hautfarbe, Sprache oder
Staatsangehörigkeit,

2. aufgrund ihrer Religion oder Weltanschauung,
3. aufgrund ihres Geschlechts, ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung,
4. mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung,
5. oder anderer besonderer Merkmale

fluffordefi, sie verächtlich machtfherabsetzt oder zu Hass gegeir sie aufstachelt, ist miL-
Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. d\
(2) Wer diese Taten in einem Druckwerk, im Rundfunk oder über das Internet begeht \
oder weiterverbreitet, sodass sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich werden, ist mit
Geldstrafe bis zu 7100 Tagessätzen oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 7

Ebenso ist zu bestrafen, wer diese Taten als Person des öffentlichen Lebens oder als i /

.a'-'''
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Lehrer'/in begeht." f/ /
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Begründung:

Mit dieser Anderung soll verhindert werden, dass nur bestimmte Gruppen gegen

Verhetzung geschützt sind.

Öffentlichkeit besteht schon bei einer kleinen Gruppe von Personen, vor allem auch

dann, wenn Unbekannte dabei sind.

Personen, die einen besonderen Einfluss auf andere ausüben können, wie

Lehrer/innen, Politiker/innen oder Prominente sollen höher bestraft werden können, da

sie viel größeren Einfluss ausüben können.
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Abänderu ngsantrag

der Abgeordneten ....
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zur Gesetzesvorlage Nr. 3 der Beilagen des Lehrlingsparlaments betreffend ein

Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch (Hate Speech-Gesetz) geändert wird.

Der im Titel bezeichnete Gesetzantrag wird wie folgt geändert:

S 283 samt Überschrift lautet:

orVerhetzungt'
,,$ 283. (1) Wer öffentlichzu Gewalt gegen Menschen

1. aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, Hautfarbe, Sprache oder
Staatsangehörigkeit,

2. aufgrund ihrer Religion oder Weltanschauung,
3. aufgrund ihres Geschlechts, ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung,
4. mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung,
5. oder anderer besonderer Merkmale

Auffordert, sie verächtlich macht, herabsetzt oder zu Hass gegen sie aufstachelt, ist mit
Geldstrafe bis 2u720 Tagessätzen oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
(2) Wer diese Taten in einem Druckwerk, im Rundfunk oder über das Internet begeht
oder weiterverbreitet, sodass sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich werden, ist mit
Geldstrafe bis zu lI00 Tagessätzen oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren nrbestrafen.
Ebenso ist zu bestrafen, wer diese Taten als Person des öffentlichen Lebens oder als
Lehrer/in begeht."

Beg ründung:

Mit dieser Anderung soll verhindert werden, dass nur bestimmte Gruppen gegen

Verhetzung geschützt sind.

Öffentlichkeit besteht schon bei einer kleinen Gruppe von Personen, vor allem auch

dann, wenn Unbekannte dabei sind.

Personen, die einen besonderen Einfluss auf andere ausüben können, wie

Lehrer/innen, Politiker/innen oder Prominente sollen höher bestraft werden können, da

sie viel größeren Einfluss ausüben können.
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zur Gesetzesvorlage Nr. 3 der Beilagen des Lehrlingsparlaments betreffend ein

Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch (Hate Speech-Gesetz) geändert wird.

Der im Titel bezeichnete Gesetzantrag wird wie folgt geändert:

f 283 samt Uberschrift lautet: fu^cl/uW
,rVerhetzung"

,,$ 283. (1) Wer öffentlichzu Gewalt gegen MenschE
1. aufgrund ihrer ethni s chen Herku nft, ftautfarb e, Sprache oder

Staatsangehörigkeit,
2. aufgrund ihrer Religion oder
3. aufgrund ihres Geschlechts

tanschauuflg, &. .e-t;r_u
Alters oder ihrer sexuellen AusriehtungS

4. mit einer körperlichen op€r geistigen Behinderung,
5. oder anderer besonderei Merkmale

flfrffordert, sie verächtlich macht, fierabsetzt oder zu Hass gegen sie aufstachelt, ist mit
Geldstrafe bis 2u720 Tagessätzen oder Freiheitsstrafe bis zu zwet Jahren zu bestrafen.
(2) Wer diese Taten in einem Druckwerk, im Rundfunk oder über das Internet begeht
oder weiterverbreitet, sodass sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich werden, ist mit
Geldstrafe bis zu II00 Tagessätzen oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zv bestrafen.
Ebenso ist zu bestrafen, wer diese Taten als Person des öffentlichen Lebens oder als
t-gE+ermegeht."

t
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Beg rü nd u ng:

Mit dieser Anderung soll verhindert werden, dass nur bestimmte Gruppen gegen

Verhetzung geschützt sind.

Öffentlichkeit besteht schon bei einer kleinen Gruppe von Personen, vor allem auch

dann, wenn Unbekannte dabei sind.

Personen, die einen besonderen Einfluss auf andere ausüben können, wie

Lehrer/innen, Politikeriinnen oder Prominente sollen höher bestraft werden können, da

sie viel größeren Einfluss ausüben können.
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